
www.schuetzengilde-templin.de 

 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BOGENSPORT 

 
Schützengilde Templin 1810 e.V. 
Schützenweg 4 

17268 Templin 

 

 
Für das Vereinsmitglied: 

 

 
Name:                                                                                           Vorname:   

 

 
Geb.-Datum:                                                                                  Mitglieds-Nr.:   

 

 
PLZ:                                                                                                Wohnort:  

 

 
Straße: 

 

 
Tel—Nr.:       Tel.-Nr. Erziehungsberechtigte: 

 

 
Email 

 
 
 

Hiermit geben wir bis auf Widerruf unser Einverständnis für, an den von der Schützengilde Templin 1810 e.V. angesetzten 
Übungs- und Wettkampfschießen auf den vereinseigenen und anderen offiziellen Schießanlagen, im Beisein einer 
entsprechender Aufsichtsperson teilzunehmen. Das Training erfolgt nach der Schießordnung des Deutschen 
Schützenbundes bzw. Deutschen Bogensportverbandes. Mit meiner Unterschrift übertrage ich den Aufsichtspersonen für die 
Trainings- bzw. Wettkampfzeiten des Kindes/des Jugendlichen die Sorgeberechtigung. Fahrten zu und von den nicht 
vereinseigenen Standorten müssen immer gesondert abgesprochen werden. 
Diese Einverständniserklärung gilt nicht für 3d – Wettbewerbe. Bitte hierzu unsere Bedingungen im Internet oder dem Aushang 
lesen. 

 

 
 
 
 
 
 

Ort,  Datum                                                                                         Unterschrift der Erziehungs-/Sorgeberechtigten 
 

WICHTIG! Alle Erziehungsberechtigten müssen unterschreiben! 
 
 

Auszug aus der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. 
 

0.2 Sicherheiten 
 

0.2.1 Schützen ist die Ausübung des Schießsports mit  Schusswaffen nur in Anwesenheit einer verantwortlichen 
Aufsichtsperson (Aufsicht) gestattet. Die Aufsicht darf selbst nicht am Schießen t e i l ne hme n . 

 

0.2.2 Bei minderjährigen Schützen sind die Alterserfordernisse nach dem Waffenrecht zu beachten. Die schriftliche 

Erklärung des Personensorgeberechtigten muss vorliegen oder der Personensorgeberechtigte muss anwesend sein. 
 
 
 

 


